
Qualitätskonzept  
  

QA 4.4  Schulorganisation und Infrastruktur  

QA 4.4.9 
Gebühren für Anlagenbenutzung der Schule  
Lüchingen  

  
  

  

Situationsplan Roosen 
 
Sektor 1: Turnhallenbereich 
(inkl. Sanitäranlagen, Umkleidebereiche und 
Toiletten) 
 

Sektor 2: Aussenanlagen 

 
Sektor 3: Schulbereich 
(wird grundsätzlich nicht vermietet.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jahrestarife für wiederkehrende Veranstaltungen, Trainings 
 

  Dorfvereine  Ortsfremde Vereine 

Sektor 1+2  
(Turnhalle Roosen, Aussenanlage inkl. 
Beleuchtung) 

Gratis  CHF 200.00  

  
Teilbelegung: Belegung während einem Teil des Jahres werden anteilsmässig pro Monat mit 
CHF 20.00 belastet, jedoch mindestens mit ¼ des Jahres-Tarifes.  
 
Tarife für Events, Veranstaltungen, etc. pro Tag 
 

  Tarif 1 in CHF Tarif 2 in CHF Tarif 3 in CHF 

Sektor 1 350.00 500.00 1'400.00 

Wirtschafsbetrieb und Bestuhlung 
sowie Geschirr 

100.00 200.00 400.00 

Sektor 2 50.00 100.00 200.00 

 500.00 800.00 2’000.00 

 
Für mehrtägige Anlässe (auch über zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden) wird ab dem 
zweiten Tag ½ des Tagestarifes belastet.  



 
 
In jedem Fall hat der Veranstalter folgende Kosten zu tragen:  
Hauswart/ Bühnen – Officechef während ganzer Zeit CHF 60.00 / Std. 
Reinigung durch Hauswart nach Aufwand CHF 60.00 / Std. 
 

 
Tarifstufen  
 
Tarif 1  

• Anlässe von Vereinen Lüchingen  
• Sportanlässe von Vereinen Lüchingen  
• Delegiertenversammlungen  
  

Tarif 2  
• Anlässe von Vereinen Gemeindegebiet Altstätten  
• Sportanlässe von Vereinen Gemeindegebiet Altstätten  
• Anlässe Kirchgemeinden  
• Anlässe von Privatpersonen 

  
Tarif 3  

• Anlässe von ortsfremden Vereinen (mit und ohne Eintritt)  
• Kommerzielle Anlässe  
• Firmenveranstaltungen  

  

  
Allgemeine Bemerkungen  

• Allfällige Kosten aus Beschädigungen gehen zulasten des Veranstalters. 

  
• Jugend – Sportveranstaltungen von einheimischen Vereinen sind nicht kosten-
pflichtig.  

  
• Der Primarschulrat ist berechtigt, bei speziellen Anlässen die Ansätze von Fall zu 
Fall festzulegen. 

  
• Der Lärmpegel in der Halle darf 65 Dezibel (gemäss EDI) nicht übersteigen. Die 
Betriebskommission behält sich vor, allfällige Kontrollen durchzuführen.  

 
• Ortsfremde Vereine müssen für einen Saalanlass den Bühnen – Officechef für die 
Dauer des ganzen Anlasses verpflichten. 

 

 
Tarife für Events, Veranstaltungen, etc. pro Tag oder wiederkehrend 
 

  Dorfvereine / Jahr  Ortsfremde Vereine  

Kirchfeld, Sonnenhügel Auf Anfrage Auf Anfrage 

 

 
Beschluss des Primarschulrates: 25. Oktober 2021 (mit Inkraftsetzung ab 1. November 2021)    

 
 


